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richte haben zu einer komplexen Leitung und Gestaltung 
gesellschaftlicher Prozesse beigetragen. Sie helfen, die Unan
tastbarkeit der Arbeiter-und-Bauern-Macht zu sichern und 
das sozialistische Recht wirksam für die Lösung ökonomischer 
Aufgaben und für die Herausbildung sozialistischer Bezie
hungen zwischen den Menschen zu nutzen. Die weitere Ent
faltung der der sozialistischen Demokratie im Gerichtswesen 
unseres Landes innewohnenden schöpferischen Potenzen zu 
höherer gesellschaftlicher Wirksamkeit in der Rechtsprechung 
und in der ganzen Gesellschaft zu führen, setzt ihren Ein
fluß auf die komplexe Gestaltung gesellschaftlicher Prozesse 
und ihre Leitung in den Territorien und Betrieben sowie die 
bewußte Nutzung der daraus erwachsenden weiterreichenden 
Wirkungsmöglichkeiten voraus. Das Wirken der Gerichte ein
schließlich der verschiedenen Organisationsformen der so
zialistischen Demokratie des sozialistischen Gerichtswesens 
ist Bestandteil dieser komplexen Gesellschafts-, Staats- und 
Rechtsentwicklung. In diesem Zusammenhang gewinnt z. B. 
die Auswertung der Erfahrungen der Schöffen und der Mit
glieder der gesellschaftlichen Gerichte, aber auch der Ver
treter der Kollektive für die Leitungstätigkeit und für ge
sellschaftliche Initiativen an Bedeutung. Die verschiedenen 
Organisationsformen der sozialistischen Demokratie, die in 
den Betrieben und Territorien auf dem Gebiet von Gesetz
lichkeit, Ordnung, Disziplin und Sicherheit wirken, sind da
her noch enger miteinander zu verbinden und zu koordinie
ren.

Demokratischer Zentralismus

Im sozialistischen Gerichtswesen bewährt sich das Prinzip 
des demokratischen Zentralismus als Grundlage des Auf
baus, des Zusammenwirkens und der Tätigkeit aller Gerichte. 
Dieses Prinzip bestimmt
— die Ableitung der Funktion und der Befugnisse der Ge

richte bei der arbeitsteiligen Ausübung sozialistischer 
staatlicher Macht aus der Machtvollkommenheit der ober
sten Volksvertretung, die Bildung, Stellung und Aufga
ben der Gerichte, den Aufbau und die Struktur des aus 
staatlichen und gesellschaftlichen Gerichten bestehenden 
Gerichtssystems und seine Leitung (Art. 86 ff. der Ver
fassung; GVG),

— das Zusammenwirken der Gerichte mit zentralen und ört
lichen Staatsorganen, insbesondere den örtlichen Volks
vertretungen, mit Kombinaten, Betrieben, Einrichtungen 
und Genossenschaften, mit den Gewerkschaften und ande
ren gesellschaftlichen Organisationen, mit Ausschüssen 
der Nationalen Front, Arbeitskollektiven und anderen ge
sellschaftlichen Kräften zur Festigung der sozialistischen 
Gesetzlichkeit (§§ 17,18 GVG),

— die Ausübung der Rechtsprechung unter breiter Mitwir
kung der Bürger (Art. 90 Abs. 3 der Verfassung; § 9 GVG) 
und die Leitung der Rechtsprechung, insbesondere durch 
die die einheitliche Auslegung und Anwendung der Ge
setze durch alle Gerichte sichernde Tätigkeit des Obersten 
Gerichts (§§ 20, 36 ff. GVG).
Das Prinzip des demokratischen Zentralismus bewirkt, 

daß die Gerichte unter breiter, vielgestaltiger Beteiligung der 
Bürger, in enger Verbindung mit den Volksvertretungen wirk
sam zur Festigung der sozialistischen Rechtsordnung beitra
gen. Insbesondere gilt das für die Rechtsprechung als Haupt
tätigkeit der Gerichte, mit der alle anderen Tätigkeiten der 
Gerichte inhaltlich verbunden sind. Der demokratische Zen
tralismus stärkt die Einheit von Staat und Gesellschaft auch 
im Wirken des Gerichtssystems und fördert gleichzeitig die 
enge Verbindung der gewählten haupt- und ehrenamtlichen 
Mitglieder der Gerichte mit den Bürgern. Die Anwendung 
der verfassungsrechtlichen Wahlprinzipien (Art. 22 Abs. 3), die 
gleichzeitige Vorbereitung der Wahlen der Mitglieder der 
Gerichte mit der der Abgeordneten der jeweiligen Volksver
tretungen gehören zu den Errungenschaften der sozialisti
schen Demokratie im Gerichtswesen. In diesem Sinne tre
ten auch gegenwärtig Richter und Schöffen der Bezirksge
richte in Wahlversammlungen auf und festigen so ihre un
mittelbare Verbindung zu den Bürgern.4

Der Stärkung der Einheit von Staat und Gesellschaft ent
spricht auch das einheitliche Wirken von staatlichen und ge
sellschaftlichen Gerichten als Rechtsprechungsorgane. Die 
Vertiefung der demokratischen Grundlagen der Rechtspre
chung äußert sich deutlich in der Entwicklung der Anzahl 
der Konflikt- und Schiedskommissionen und ihrer Mitglie
der, im Umfang, Inhalt und Ergebnis ihrer Rechtsprechung 
und in ihren damit verbundenen weiteren Tätigkeiten. Wohl 
am deutlichsten werden hier die Vorzüge des Sozialismus in 
der durch die gesellschaftlichen Gerichte vermittelten stän

digen und unmittelbaren Verbindung des sozialistischen Ge
richtswesens mit den Arbeitskollektiven, mit den Bürgern 
und ihren Gemeinschaften in den städtischen Wohngebie
ten und in den Dörfern, mit der Leitungstätigkeit und den 
Bürgerinitiativen in ihren unmittelbaren Lebensbereichen.

Schließlich erfordert die weitere Entfaltung des demokra
tischen Zentralismus, die mit dem Gesetz über die örtlichen 
Volksvertretungen verbunden ist, den Effekt des Zusam
menwirkens der staatlichen und gesellschaftlichen Gerichte 
mit den Volksvertretungen für die komplexe Leitung gesell
schaftlicher Prozesse in den Territorien weiter zu erhöhen. 
Impulse für das Zusammenwirken der Gerichte mit den ört
lichen Volksvertretungen gehen vom neuen Gesetz über die 
örtlichen Volksvertretungen und den Anforderungen zu seiner 
Verwirklichung aus.5 Die Erfahrungen des Kreises Annaberg 
verdeutlichen die höheren Anforderungen an die Lösung ge
samtstaatlicher und kommunalpolitischer Aufgaben in den 
Territorien und orientieren auf die Planmäßigkeit und die 
inhaltliche Komplexität dieses Zusammenwirkens. Bezogen 
auf die jeweiligen Leitungsebenen und -Verantwortungen sind 
qualifizierte, differenzierte Informationen auszutauschen, um 
auf dieser Grundlage die erforderlichen Leitungsmaßnahmen 
festzulegen und gesellschaftliche Initiativen zu fördern. Als 
Formen dieser Zusammenarbeit haben sich in der Praxis ins
besondere bewährt
— die Nutzung der Befugnisse der Volksvertretungen und 

ihrer Räte, Auskünfte und Informationen zu verlangen 
(§§ 38 Abs. 2, 56 Abs. 4, 79 Abs. 3 GöV),

— Informationen der Abgeordneten der örtlichen Volksver
tretungen für ihre Beschlußfassung, ihre Arbeit in den 
Kommissionen und ihr massenpolitisches Wirken in den 
Wahlkreisen,

— die Auswertung der Informationen der Gerichte für Maß
nahmen der Volksvertretungen, ihrer Räte und Kom
missionen, vor allem zur Festigung der Gesetzlichkeit,

— die eigene analytische Arbeit der Räte und ihrer Fach
organe über den Stand von Gesetzlichkeit, Ordnung und 
Sicherheit (einschließlich der Einschätzung des Zusam
menwirkens),

— die Nutzung des Zusammenwirkens mit den örtlichen 
Volksvertretungen und ihren Organen durch die Gerichte 
(§ 17 GVG; § 6 ZPO; § 18 StPO; § 3 Abs. 2 und 4 SchKO).
In der gerichtlichen Tätigkeit hat die vom demokratischen

Zentralismus bestimmte Aufgabe entscheidendes Gewicht, 
die Rechtssicherheit dadurch zu stärken, daß alle Gerichte die 
Gesetze einheitlich und richtig anwenden. Die einheitliche 
Rechtsanwendung hat einen starken Einfluß auf bewußtes 
gesellschaftsgemäßes gesetzliches Verhalten der Bürger und 
ist ein wichtiges Mittel, um die Rechtsvorschriften im Leben 
zu verwirklichen. Die einheitliche Gesetzesanwendung ist 
eine Grundfrage der sozialistischen Gerechtigkeit, mit der das 
Verfassungsprinzip der Gleichheit der Bürger vor dem Ge
setz (Art. 20 Abs. 1 der Verfassung; § 8 GVG) verwirklicht 
wird.6

Von der einheitlichen und richtigen Anwendung der Ge
setze durch die Gerichte geht eine wesentliche Stärkung des 
Vertrauens der Bevölkerung zu den Gerichten aus. Unter 
diesen Gesichtspunkten wird die Leitung der Rechtsprechung 
aller Gerichte durch das Oberste Gericht (Art. 93 der Verfas
sung; §§ 20, 36 ff. GVG) als ein grundlegendes Erfordernis 
des demokratischen Zentralismus erkennbar. Er verlangt im 
Interesse der Einheit der sozialistischen Gesetzlichkeit, daß 
die Rechtsansichten des Obersten Gerichts der Rechtsprechung 
aller Gerichte zugrunde gelegt werden.7 8

Die sozialistische Demokratie gibt jedem Bürger „die Mög
lichkeit, direkt an der Gestaltung des gesellschaftlichen Le
bens in unserem Lande beteiligt zu sein und sein Recht der 
demokratischen Mitarbeit wahrzunehmen “.8 Wie es dem Sinn
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